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Pflanze, sucht in ihrem eigenen Interesse ein Verwachsen von Nährwurzeln
bestmöglich zu verhindern und paßt gerade deshalb den anatomischen Bau
der Wurzeln dieser Forderung an.

Wie bei der Keimpflanze vermöge der innewohnenden Veranlagung
das Würzelchen abwärts in den Boden, der Sproß aufwärts dein Lichte

zu wächst, gerade so mögen auch zwischen jüngern Wurzeln gewisse ab-

stoßende Kräfte tätig sein. Die nähere Untersuchung und Klarstellung
dieser verschiedenen Wachstumserscheinnngen ist Sache der Pflanzenphy-
siologie. Hier mag es genügen, speziell auf dieses Verhalten der Wurzeln
hingewiesen zu haben, um vielleicht den dem einen oder andern Fachgenossen
und namentlich botanische Kreise zu weiter» Untersuchungen anzuregen.

8ur Sriinàg von Staatswalàà lm hanton Zug.

In gegenwärtiger Zeit macht eine Bewegung auf staatspolitischem
Gebiete viel Aufsehen, die dahin strebt, alle Wirtschafts- und Fabrik-
betriebe der Privatinitiative zu entziehen und dieselben zu verstaatlichen.
Das Ziel ist extrem, einseitig und ungesund. Die unheilvollen Wirkungen
des staatssozialistischen Systems treten in verschiedenen Außenländern in
erschreckender Weise in Erscheinung. Gewiß ist ein mäßiger Staatsbesitz

zu allen Zeiten lind in allen Regierungsformen der Antike und der Neuzeit
als wertvoll und für die Erhaltung und Entwicklung eines soliden Staats-
gebildes als geradezu unentbehrlich erkannt worden. Ohne Zweifel eine

der geeignetsten Formen von staatlichem Eigentum ist der Waldbesitz. Die
große Bedeutung des Waldes für die Volkswirtschaft, sein tiefgreifender
Einfluß auf die Laudesfrnchtbarkeit und der besondere Charakter seines

Betriebes mit dem gewaltigen Grundkapital und dem enormen Aufwand
au Arbeit und Zeit, rechtfertigen die erwähnte Art der Eigentumsver-
tcilung. Alle Staaten Europas sind Staatswaldbesitzer. In Amerika wird
der Gründung von Staatswald die größte Aufmerksamkeit geschenkt, bc-

sonders seit private Spekulation ausgedehnte Forste vernichtet hat.
Nirgends aber ist die Waldwirtschaft von Staats wegen berechtigter und

vorteilhafter, als in mäßig großen, demokratischen Staatsgebilden. Hier
allein kann der Wald all die mannigfachen Aufgaben erfüllen und zur
nie versiegenden Quelle einer fruchtbaren und industriereichen Gegend
werden. Von diesem Gesichtspunkte aus müssen wir den Staatswaldbesitz
in unseren schweizerischen Kantonen beurteilen. Sind es nicht die land-
wirtschaftlich und industriell bestentwickelten Kantone (Bern, Schafshansen,

Nenenburg, Freiburg, Waadt), welche prozentual die meisten Staatswal-
düngen ausweisen? Es darf daher nicht verwundern, wenn in fortschritt-
lichen Kreisen der Jnnerkantonc seit Jahren der Wunsch nach Staats-
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waldbcsitz rege ward und nach Erfüllung strebt. Der Kauton Zug hat
auf diesem Gebiete der Staatspolitik feit zirka 4 Jahren Hervorragendes
geleistet. Bei Kriegsausbruch zählte er noch zu den Kantonen ohne
Staatswald. Die Initiative zum Erwerb von solchem ging von den

forstlichen Kreisen aus. In den Jahren 1915 und 1916 kamen seitens des

Staates zwei günstige Waldankäufe zustande (Hinterwyden und Brand).
Mit richtigem, kaufmännischem Blick nahm das Kantonsforstamt die Gelegen-
heit wahr und sicherte sich durch zielbewußtes und erfolgreiches Vorgehen
die Geneigtheit der Oberbehörde für weitere ähnliche Erwerbungen. So
konnten in den folgenden 2 Jahren andere Parzellen relativ günstig auf
käuflichem Wege erworben werden. Heute sind die maßgebenden Behörden
für die Idee des Staatswaldbcsitzes völlig gewonnen und es ist alle Aus-
ficht vorhanden, daß in nächster Zeit das glücklich angefangene Werk weiter
gefördert werde. Der Staatswaldbesitz des Kantons Zug beträgt heute

zirka 92 Im totale Fläche, von der indes bloß zirka 37 Im 49 "/»
bestockt sind. Die übrige Fläche soll sukzessive zur Aufforstung gelangen.
Wir entnehmen einem Berichte des Kantonsforstamtes an den Regierungsrat
folgende Zusammenstellung über Flächenverhältnisse, Kaufbedinguugen und
die Rendite der einzelnen Parzellen:

Liegenschaft
Jahr des

Ankaufes
Kaufpreis

Flächeninhalt

Offenes Land
lia

W.Nd >

N»

Brüggli, Bühl und

Haselmatt....
Hinterwyden-Dießel

^ Brand
Mühlestock

Sparreu

1915/17/18
1916
1918

1917/18

4 5.498
18.500
21.500
61.200 m1 oknlar

4

17
4

12
oknlar

1915/18 146.693 55 37

Rendite.

Jahr Stnatswald Einnahme» Ausgaben Reinertrag

1915 Hinterwydcn 429,— 339,— 90,— >

1916 Brüggli, Brand, Hinter-
wyden 9.590,70 1.872,50 7.718,20

^1917 Brand, Haselmatt, Hinter-
wyden 5.443,80 2.038,70 3.405,10

!l918 Brüggli, Brand, Hinter-
wyden, Sparren 23.143,02 6.219,65 16.923,37

38.606,52 10.469,85 28.136,67
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Die größte bestockte Fläche weist die Parzelle Hintcrwyden-Dießel
auf. Sie liegt auf der rechten Talseitc bei Unterägeri in einer Höhe von
900—1000 w. Es ist ein meist mittelalter, bis angehend haubarer Nadel-

Holzwald von plenterartigem Charakter. Dieser Wald hat durch die Anlage
eines Waldweges im verflossenen Winter an Wert bedeutend gewonnen;
diesen Frühling noch soll zur weiteren Arrondierung ein Aufforstnngs-
Projekt in Angriff genommen werden. Der „Brand" an den Nordosthängcn
des Roßberg gelegen, besitzt günstige allgemeine Verhältnisse. Leider hat der

letzte phänomenale Föhnsturm vom Januar 191!» in einem Teil des

Bestandes arg gewütet. Ein früherer Kahlschlag hat zu ausgedehnten

Windbruch- und Windwurfschäden geführt; es kamen auf der relativ
kleinen Fläche zirka 250 Holz zum Falle. Mühlestock und Sparren
sind größtenteils ausgedehnte, vielfach heruntergekommene Weidflächen,

ganz in der nordöstlichen Ecke des Kantons. Ihre Aufforstung wird eine

Aufgabe der kommenden Jahre sein. Beide Waldgebiete sind abgelegen
und wenig aufgeschlossen. Eine rationelle Forstwirtschaft konnte sich in
diesen ausgedehnten Privatwaldflächcn nie recht entwickeln. Mit der Gründung
von Staatswald wird nun in dieser Gegend ein intensiverer Forstbetrieb
einsetzen; bereits hat das Kantonsforstamt großzügige Wegprojekte in
Aussicht genommen. Gerade die Schaffung von Staatswald in bisher
vernachlässigten Gegenden ist das beste Mittel zur Einführung einer
rationellen Forstwirtschaft. Wo in der Bewirtschaftung eines Gebietes

der Privatmann mangels Kapital, Zeit und Arbeitskräften versagt, muß
eben eine höhere Einheit eingreifen, die über größere Mittel verfügt. —

Wie uns die Renditcntabelle zeigt, ist der Anfang der Staatswaldwirt-
fchaft im Kanton Zug vielversprechend. Immerhin darf man nicht vergessen,

daß die nächsten Jahre Wohl eine etwas veränderte Bilanz ausweisen
werden. Aber der Kanton darf vor Opfern nicht zurückschrecken, wenn
es sich um eine so wichtige Aufgabe handelt, wie sie der Ausbau von
Staatswald und die Sanierung des Forstwesens überhaupt darstellt. Der
Erwerb und wachsende Besitz von Staatswald bringen naturgemäß dem

Kantonsforstamt neue und vermehrte Arbeit. Früher oder später mich daher
die heute schon dringliche Organisationsfrage zur Klärung kommen und
damit wird Hand in Hand eine Revision des kantonalen Forstgcsetzes

vor sich gehen müssen. Wir wollen hoffen, daß diese Probleme früher
zur Lösung gelangen, als es vielfach den Anschein hat. Von einer kan-

tonalen Behörde, die auf forstpolitischem Gebiete in aller Stille solche

Resultate zeitigen konnte, darf man das Beste erwarten.
Ed. SPörri, Forstpraktikant.
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